
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Kurztitel 

Ärztegesetz 1998 

Kundmachungsorgan 

BGBl. I Nr. 169/1998 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 172/2021 

Typ 

BG 

§/Artikel/Anlage 

§ 11 

Inkrafttretensdatum 

27.08.2021 

Außerkrafttretensdatum 

31.12.2022 

Abkürzung 

ÄrzteG 1998 

Index 

82/03 Ärzte, sonstiges Sanitätspersonal 

Text 

Wahrung der Ausbildungsqualität 

§ 11. (1) Der Träger der Ausbildungsstätte hat in kürzestmöglicher Zeit und unter Beachtung der für 
die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin oder zum Facharzt vorgesehenen Ausbildungszeiten in 
der Ausbildungsstätte für die bestqualifizierende Ausbildung der Turnusärzte zu sorgen und 
sicherzustellen, dass Turnusärzten die für den Erwerb der auf die Erreichung der Ausbildungsziele 
gerichteten erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten vermittelt werden. Soweit es zur 
Erreichung des Ausbildungszieles erforderlich ist, hat die Ausbildung auch begleitende theoretische 
Unterweisungen zu umfassen. 

(2) Der Träger der Ausbildungsstätte hat dem Turnusarzt zu Beginn der nach der Basisausbildung 
weiteren praktischen Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin oder zum Facharzt einen 
Ausbildungsplan vorzulegen. 

(3) Der Leiter der Ausbildungsstätte ist zur Ausbildung der Ärzte mit dem Ziel der selbständigen 
Ausübung des ärztlichen Berufes als Arzt für Allgemeinmedizin oder Facharzt des jeweiligen 
Sonderfaches ebenso verpflichtet und dafür verantwortlich wie der Leiter der Abteilung oder 
Organisationseinheit für die Basisausbildung (Ausbildungsverantwortliche). Eine Ausbildung von Ärzten 
in einer Abteilung oder sonstigen Organisationseinheit, die unter ihrer Leitung stehen, ist unzulässig. 

(4) Der Ausbildungsverantwortliche kann von einem zur selbständigen Berufsausübung berechtigten 
Facharzt des jeweiligen Sonderfaches unterstützt werden. 
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(5) Der Ausbildungsverantwortliche hat den Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten 
laufend zu überprüfen und dabei zu beurteilen, inwieweit diese dem Turnusarzt in dem in den 
Rasterzeugnissen für die jeweiligen Fachgebiete angeführten Umfang tatsächlich vermittelt worden sind. 
Auf Verlangen des Turnusarztes hat der Ausbildungsverantwortliche nach der Hälfte der Ausbildungszeit 
der Sonderfach-Grundausbildung oder nach jeder Rotationsabteilung in der Ausbildung zum Arzt für 
Allgemeinmedizin eine Bestätigung über die bis dahin vermittelten Kenntnisse, Fertigkeiten und 
Erfahrungen auszustellen. 

(6) Der Träger der Ausbildungsstätte hat jede Änderung der für die Anerkennung und für den 
Fortbestand als Ausbildungsstätte oder einer Ausbildungsstelle maßgeblichen Umstände unverzüglich 
schriftlich bekanntzugeben. 

(7) Der Beginn, der Wechsel, die Unterbrechung, die Änderung des Ausbildungsausmaßes sowie der 
Abschluss der Basisausbildung, der Ausbildung zur Ärztin/zum Arzt für Allgemeinmedizin oder zur 
Fachärztin/zum Facharzt an einer Ausbildungsstelle ist innerhalb eines Monats vom Träger der 
Ausbildungsstätte schriftlich, gegebenenfalls mittels einer zur Verfügung gestellten Applikation, unter 
Angabe des Namens, des Geburtsdatums sowie gegebenenfalls der Ärzteliste-Eintragungsnummer und 
der Ausbildungsstellennummer der Turnusärztin/des Turnusarztes bekannt zu geben. Der Bundesminister 
für Gesundheit hat das Recht, jederzeit datenschutzkonforme Informationen in strukturierter und 
aufbereiteter Form über den Stand der Ausbildung in diesem Zusammenhang zu erhalten. 

(8) Zur Erreichung des Ausbildungszieles ist, sofern sich in Ausnahmefällen aus der Einhaltung des 
Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes (KA-AZG), BGBl. I Nr. 8/1997, nicht anderes ergibt, die 
Wochendienstzeit möglichst gleichmäßig bei einer Kernausbildungszeit von 35 Wochenstunden auf die 
Arbeitstage der Woche aufzuteilen. Zusätzlich sind, sofern fachlich erforderlich, Nachtdienste sowie 
Wochenend- und Feiertagsdienste zu absolvieren. Die Kernausbildungszeit hat zu gewährleisten, dass die 
Ausbildung der Turnusärzte möglichst in den Hauptzeiten, in denen der überwiegende Teil des 
fachärztlichen Stammpersonals in der Ausbildungsstätte anwesend ist, absolviert wird. Von den 35 
Wochenstunden sind jedenfalls 25 Stunden in der Zeit zwischen 7.00 Uhr und 16.00 Uhr zu absolvieren, 
wobei die in Ausbildungsstätten zusätzlich zu absolvierenden Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienste 
entsprechend zu berücksichtigen sind. 

(9) Unter Wahrung der Qualität der Ausbildung kann mit dem Turnusarzt auf dessen Wunsch 
Teilzeitbeschäftigung vereinbart werden. Die vereinbarte Teilzeitbeschäftigung muss mindestens zwölf 
Stunden pro Woche betragen. Nachtdienste sowie Wochenend- und Feiertagsdienste sind entsprechend 
eingeschränkt zu absolvieren. Die Gesamtdauer der Ausbildung wird, sofern Teilzeitbeschäftigung in 
Anspruch genommen wird, entsprechend verlängert. 
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